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a1lf 11\8 

1987 -12- C1 

zU98~ ./J 

Die von den Abgeordneten Dr. PILZ und Genoss~n am 

5. Oktober 1987 an mich gerichtete Anfrage Nr. 982/J, 

betreffend Gewaltanwendung durch Exekutivbeamte, beantworte 

l.c:h wie fc}l~Jt: 

Die vorliegende Anfrage ist eine aus einer Serie von 

insgesamt 59 gleichartigen Anfragen, die vom Abgeordneten 

Dr. PILZ und Genossen am gleichen Tag und mit gleichla~ten­

dem Text an mich gerichtet wurden. Alle diese Anfragen 

unterscheiden sich lediglich dadurch voneinander, daß am 

Schluß des Anfragetextes lapidare Hinweise auf die Person 

oder den Vorfall, auf die sich die Anfrage bezieht, ange­

flihr-t, wel-den. 

Alle 59 Anfragen haben behauptete übergriffe von 

Organen der Polizei oder Gendarmerie zum Gegenstand, wobei 

sich die maßgeblichen Ereignisse in den Jahren zwischen 

1979 bis 1987 zugetragen haben. 

Wenngleich ich selbstverständlich das Recht der Abge­

ordneten zum Nationalrat, über alle Vorgänge im Bereiche 

der staatlichen Vollziehung Aufklärung zu verlangen, kei-

neswegs in Frage stelle, so mHchte ich gerade angesichts 

dieser Flut von Anfragen doch auch darauf verweisen, daß 

d i (':! Be':l ntwCH' t U T1g d ('H' ,:lI" t:i. ~3€'r' Me! !:;~:;ena nfl" agf.Hl e l. ne f.HWf" lTIe und 

äußerst zeitaufwendige Belastung der Verwaltung verursacht 

und diese Belastung insbesondere dann das normale Maß bei 
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weitem übersteigt, wenn sich Anfrageri auf lange zurücklie­

sende Sachverhalte beziehen und daher die Beantwortung 

gerade .U1S die'::1elTl Gr'und Uberaus korllpU.zierte Nachfol~schun'­

::-J e n EH' f or' Li (;~ d: .• 

Ganz allgemein stelle ich fest, daß jeder mir zur 

Kenntnis gelangende angebliche oder tatsächliche üb~r9riff 

von Organen der Polizei oder Gendarmerie stets genauest und 

mit htichstmtiglicher Objektivität untersucht wird und daß in 

allen diesen Fällen gegen die beschuldigten Beamten die 

erforderlichen ~trafrechtlichen und disziplinären Maßnahmen 

gesetzt werden. Ich lege größten Wert darauf, daß Anschul­

digun~-:Jen df:!l" ~:~f.,\f:;chil.d(~r·t(~n A· ... t st(:·!t~;; VCln i:lu(~f?r·h .. ~lb d(~~:. 

Sicherheitsapparates gelegenen Instanzen, nämlich von den 

Staatsanwaltschaften bzw. Gerichten, auf ihre Stichhältis­

keit überprüft werden. 

Im einzelnen fUhre ich zur vorlie'3enden AnfracJe auS: 
.. > • .. •• 

Zu A) G(~)gen Ad(:l I f THI ER wa l~ (-;)1'1 Wf:)~~~?n V~?l" ~:;c h :i.f?dener· in W:ien 

begangener VerwaltungsUbertretungen Geldstrafen in 

der Höhe von insgesamt S 2.000,-- (Ersatzfreiheits­

strafe 72 Stunden) verhängt worden. Erhebtingen der 

mit der Durchführung des Strafvollzuges bettauten 

Bundespolizeidirektion Wien ergaben, daß der Ver­

pflichtete nicht gewillt war, die Strafe zu bezahlen, 

weshalb er zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe 

aufgefordert wurde. Da er dieser Aufforderung keine 

Folge leistete, wurde schließlich die zwangsweise 

VorfUhrung verfUgt. 

Am 1.7.1985, um etwa 08.30 Uhr, versuchten Sicher7 

heitswachebeamte des Bezirkspolizeikommissariates 

Wien-Ottakring die VorfUhrung des THIER. Von der 

beabsichtisten VorfUhruns in Kenntnis gssetzt, ver­

weiserte THIER lautstark ein Mitsehen. Als mehrere 

Ubsl" Funk herbeigerufene Sicherheitswachebeamte 

erschienen, besann THIER sich anzukleiden. Gegen die 
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beabsichtigte Durchsuchung der Kleidung setzte sich 

THIER in aggressiver Weise zur Wehr und versetzte 

einem der Beamten einen Stoß. Er erklärtel daß er 

keinesfalls mitkommen wUrde und lief auf den Gang. 

Seine Lebensgefährtin l Christine KAHR, begleitete die 

Amtshandlung mit lautstarker Kritik l zerrte an den 

Armen eines Sicherheitswachebeamten und schlug - als 

THIER zur Durchsetzung der Festnahme H~ndfesseln 

angelegt wurden - mit der Faust auf den Brustkorb 

eines Beamten. Dieser konnte sich nu~ durch ZurUck-

stoßen der Angreiferin zur Wehr setzen. Die Festnahme 

des THIER war, wie auch die folgende Festnahme der 

KAHR, wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt 

ausgesprochen worden. 

Erst nach der Festnahme boten die Genannten an, die 

Strafe zu bezahlen. Der Betrag wurde in der Folge von 

KAHR erlest. 

Nach Rücksprache mit den Staatsanwalt wurden die 

Festgenonlmenen gesen 16.20 Uhr aus der Haftentlas-

sen. 

Soweit der Inhalt des Polizeiberichtes. 

Abgesehen vom Vorwurf der Mißhandlung muß ich zu 

meinem Bedauern feststellen, daß, wie im Zuge einer 

späteren genauen überprUfung des Sachverhaltes zutage 

kam, das gegen THIER geführte Verwaltungsstraf- und 

das Vollstreckungsverfahren mit einer Reihe gravie­

rendet Mängel behaftet war, was letztlich auch Grund 

für die Ausweitung der Amtshandlung gewesen ist. 

Zu B) Ja. 

Zu C) Die Anzeige wurde von der Staatsanwaltschaft gemäß 

§ 90 StPO zurückgelegt. 
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Zu D) Entfällt im Hinblick auf die Be.ntwortuns der Fra8e 

C). 

Zu E) Versetzungen sind nicht erfolgt. 
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